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Vor kurzem ist ein von Jens Loenhoff herausgegebener Sammelband »Implizites
Wissen« erschienen. [1]Jens Loenhoff (Hg.), Implizites Wissen. Epistemologische und
handlungstheoretische Perspektiven, Weilerswist: Velbrück 2012, ISBN
978-3-942393-48-5. Auf ein solches Werk habe ich gewartet, denn ich schlage mich
schon länger mit dem auf Michael Polanyi [2]Michael Polanyi, Implizites Wissen,
1985. zurückgehenden Begriff herum. Nun erfahre ich von Schützeichel, dass es
sich bei dieser Kategorie um einen »Blockbuster gegenwärtiger Diskussion«
handelt. [3]»Implizites Wissen« in der Soziologie: Zur Kritik des epistemischen
Individualismus«, im angegebenen Band S. 108–128, S. 108).

Der Band beginnt mit einer ausführlichen »Einleitung« des Herausgebers. [4]Volltext
der Einleitung im Internet:
[http://www.velbrueck-wissenschaft.de/pdf_ausfuehrlich/978-3-942393-48-5.pdf].
Loenhoff ist Anhänger eines »starken« Begriffs des impliziten Wissens. Dieser
beruht auf der »fundamentalpraktischen These vom Vorrang impliziten Wissens …
dass explizite Überzeugungen nur vor dem Hintergrund praktischer Fertigkeiten
verständlich gemacht werden können (S. 12). Dagegen steht ein »schwacher«
Begriff impliziten Wissens, der zwar einräumt, »dass Handeln und Erkennen auf
einen unbefragten, jenseits aktueller Aufmerksamkeit liegenden und nicht bzw.
noch nicht thematisierten Hintergrund verwiesen ist«, der aber grundsätzlich die
Explizierbarkeit auch des impliziten Wissens für möglich hält (S. 17). Loenhoff wehrt
sich gegen die Annahme, implizites Wissen sei »lediglich noch nicht explizites,
gleichsam auf seine Explikation wartendes Wissen« (S. 13). Durch die Lektüre des
Beitrags von Hilde Haider und Alexandra Eichler »Implizites Wissen aus der Sicht
der Kognitionspsychologie« (S. 244-259) ist mir klar geworden, dass ich wohl schon
immer Anhänger des schwachen Begriffs war, aber jetzt erst Loenhoff bei mir durch
eine Erwartungsverletzung einen Suchprozess ausgelöst hat (vgl. S. 259), der mich
in den Stand setzt, meine impliziten Annahmen über das implizite Wissen explizit zu
machen. Sie besagen, dass wohl prinzipiell das Implizite explizierbar ist, aber stets
nur punktuell; nie alles zugleich. Damit bleibt mir allerdings auf Grund meiner
»epistemologischen Vorentscheidungen« (Loenhoff S. 13 u.) der wahre Status
impliziten Wissens verschlossen.

http://www.velbrueck-wissenschaft.de/pdf_ausfuehrlich/978-3-942393-48-5.pdf
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»Die in umgekehrter Richtung entwickelten Überlegungen, wie nämlich explizite
Wissensbestände zu impliziten Praktiken werden«, nennt Loenhoff »recht vage« (S.
13). Unklar scheint ihm vor allem das Konzept oder gar »Paradigma« von
Verkörperung oder Embodiment. Ja, so ist das nun einmal mit kulturwissenschaftlich
imprägnierten Begriffen. Dieser Punkt verdient gelegentlich einen eigenen Eintrag,
weil »embodied legal learning« zum Thema der juristischen Ausbildungsdiskussion
geworden ist. [5]John Webb, The Body in (E)motion: Thinking through Embodiment in
Legal Education, in: Paul Maharg/Caroline Maughan (Hg.), Affect and Legal
Education, Ashgate 2011, S. 211–233. Vorläufig mag der Hinweis genügen, dass
Hirschauer – auf den Loenhoff in Fn. 21 hinweist, – die möglichen
Verwendungsweisen dieses Begriffs ganz schön klargelegt hat. [6]Stefan Hirschauer,
Stefan, Körper macht Wissen. Für eine Somatisierung des Wissensbegriffs, in:
KarlSiegbert Rehberg (Hg.), Die Natur der Gesellschaft. Verhandlungen des 33.
Kongresses der … Continue reading Das Problem ist nur, dass kaum jemand sich
daran orientiert. Man konzentriert sich auf den »wissenden Körper als Träger von
Praktiken« (Hirschauer S. 977) und übersieht dabei – das moniert Loenhoff zu recht
–, dass das Repertoire des Körperwissens sich nicht in individuell praktizierbaren
skills wie Radfahren oder Klavierspielen erschöpft, sondern auch
handlungskoordinierende Symbolik (Grußgesten, Abstandsverhalten – meine
Beispiele) einschließt.

Die körperbezogenen Kompetenzen machen nur einen kleinen Teil des impliziten
Wissens aus. Der größere Teil besteht aus »präreflexiven Gewissheiten … in Form
unhinterfragter lebensweltlicher Selbstverständlichkeiten« (S. 17f.). Sie machen in
ihrer Gesamtheit das »kulturelle Vorverständnis« aus, »das die Anschlussfähigkeit
sozialer Praktiken sichert«. Wissen ist also, ganz analog zum Vorverständnis einer
Texthermeneutik a là Gadamer die Basis einer Hermeneutik der Lebenswelt. Wer
das implizite Wissen, und sei es auch nur von Fall zu Fall, für explizierbar hält, hat
als Intentionalist nichts verstanden.

Für das Verständnis von Rechtstexten ist die Gebrauchstheorie der Bedeutung
wichtig. Sie lässt sich weiter dadurch verfeinern, dass man auf die Unterscheidung
von implizitem und explizitem Sprachwissen zurückgeht. »Nicht das Erfassen der
Sprecherabsicht, im Hörer bestimmte Wirkungen hervorzurufen, sondern umgekehrt
die Erfassung der Bedeutung des sprachlichen Ausdrucks gemäß sozial geteilter
Interpretationsroutinen ist es, die dem Hörer ermöglicht, dem Sprecher eine Absicht
zuzuschreiben bzw. auf diese zu schließen.« (S. 22) Dem kann man wohl noch
zustimmen. Ein falscher Gegensatz wird jedoch mit der »These vom Vorrang der
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sozialen Praxis de Sprachgemeinschaft vor den ›privaten‹ Intentionen einzelner
Sprecher« (S. 16) aufgebaut. Von dieser These heißt es, sie leugne »nicht, dass
Handlungen mit Motiven und Zwecksetzungen kontaminiert sind, sondern nur, dass
die fokussierte Intentionalität Handlungen und insbesondere das Gelingen von
Kommunikation und sozialer Kooperation hinreichend bestimmt«. Keine Frage, dass
Kommunikation auf implizitem Wissen aufruht. Aber auch der Sprecher hat an dem
impliziten Sprachwissen teil. Daher wird es ihm in aller Regel gelingen, bei den
Hörern Interpretationen zu provozieren, die seinen Intentionen entsprechen.
Loenhoff [7]Einleitung S. 29 unter Berufung auf Clemens Knobloch, Implizites
Sprecher und Hörerwissen in der Konstruktionsgrammatik, S. 198-213. betont, dass
»der Vollzug kommunikativer Akte nicht auf geteiltem Wissen basiert, sondern
dieses Wissen auf der Grundlage geteilter Aufmerksamkeit, Kooperativität und der
Zurechnung von Intentionalität erst erzeugt« werde. Doch der Prozesscharakter von
Kommunikation ändert daran grundsätzlich nichts. Wissen verflüchtigt sich nicht in
dem Augenblick, in dem es hergestellt wurde, sondern es verfestigt sich durch
Wiederholung und Bestätigung. Das ist aus psychologischer Sicht gerade der Witz
impliziten Wissens.

Ich habe nicht alle Beiträge des Bandes gründlich gelesen. Deshalb will ich nur zwei
hervorheben. Einen habe ich schon erwähnt, nämlich den Beitrag von Heider und
Aichler. Er steht fast am Ende des Bandes, und da ist die scheinbar naiv zupackende
Weise der Psychologie erfrischend. Ich habe daraus entnommen, dass es jedenfalls
im Prinzip möglich ist, implizites Wissen zu explizieren und explizites Wissen durch
Übung zu implizieren.

Erwähnenswert ist ferner der Beitrag von Rainer Schützeichel. Er meint, es gehe
beim impliziten Wissen eher um ein Syndrom, dem unterschiedliche Phänomene
zugeordnet würden (S. 108). Um die Phänomene zu sortieren, verteilt er sie auf vier
Traditionslinien, nämlich auf die von Gilbert Ryle, Michael Polanyi, Karl Mannheim
sowie auf die phänomenologische Linie von Husserl und Merleau-Ponty. Die ersten
drei werden dann näher referiert. Damit liefert Schützeichel eine nützliche
Orientierung.

Auch wenn ich nicht mit allem einverstanden bin oder nicht alles verstanden habe,
so hat mir der Band doch geholfen.
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